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§ 1 Begriff, Entstehung und Abgrenzung 
gemeinschaftlicher Schulden 

A. Begriffsbestimmung und Ziel der Untersuchung 

Der Gesetzgeber hat den Begriff der gemeinschaftlichen Schuld im Bürger-
lichen Gesetzbuch in den §§ 733 Abs. 1, 735, 738 Abs. 1 und 7391 verwandt. 
Gemeinschaftliche Schulden sind nach der Terminologie dieser Vorschriften 
die Schulden der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, die sogenannten Gesell-
schaftsschulden.2 Darunter werden solche Schulden verstanden, die sich auf 
das Gesellschaftsverhältnis beziehen und für die das Gesellschaftsvermögen al-
lein oder aber zumindest neben dem sonstigen privaten Vermögen der 
Gesellschafter haftet.3 Eine entsprechende Schuldform fmdet sich bei den bei-
den anderen Gesamthandsgemeinschaften des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei 
der Gütergemeinschaft (§§ 1415 ff.) und bei der Miterbengemeinschaft 
(§§ 2032 ff.). Man spricht hier allgemein von Gesamthandsschulden.4 Cha-
rakteristisch für die gemeinschaftliche Schuld in diesem Sinne ist die Haftung 
eines organisierten Gesamthandsvermögens bzw. im Fall der §§ 733, 735, 738, 
739 des Gesellschaftsvermögens.5 

Daneben findet sich in Rechtsprechung und Literatur noch ein anderes Ver-
ständnis der gemeinschaftlichen Schuld. Dieses Begriffsverständnis ist in der 
nachfolgenden Arbeit zugrundegelegt. Eine gemeinschaftliche Schuld soll 
demnach auch vorliegen, wenn mehrere Schuldner sich zu einer Leistung ver-
pflichtet haben, die sie nur zusammen erbringen können.6 Anders ausgedrückt: 

1 §§ ohne besonderen Zusatz sind solche des BGB. 
2 Palandt-Thomas § 733 Arun. 1; Ennan-Schulze·Wenk § 718 Rn. 4; MÜßchKomm-Ulmer § 

733 Rn. 5; Selb, Handbuch, § 9 I, S. 189; Staud.-Keßler § 733 Rn. 1; insbes. Flr.une, PerG, S. 315 ff. 
3 Nicknig S. 1; Palandt-Thomas § 718 Arun. 4. 
4 MünchKomrn-Ulmer § 733 Rn. 5; Selb, Handbuch, § 10 I, S. 197. 
5 ReinickelTiedJke, Gesamtschuld, S. 10 ff.; Selb, Handbuch, § 10 I, S. 197. 
6 OLG Schleswig NJW 1982,2672; AK.-Rüssmann vor § 420 Rn. 3; EMeccerus/Lehmann § 

89 14; Ennan·Westermann Rn. 13 vor § 420; EsserlEike SchmidJ S. 638 Fußn. 3; Jauemig·Stürner 
Arun.3 c vor § 420; Jürgens S. 25; Kaiser BauR 1984, 32(33); Kreller AcP 26(1941), 97(117, 
132); Larenz, Schuldrecht I, § 36 n c; S. 572; MünchKomrn-Selb § 421 Rn. 5; Medicus, Schuld-
recht AT, § 69 n 2 a dd, S. 360; Palandt-Heinrichs Arun. 2 c bb vor § 420; RGRK-Weber Rn. 14 
vor § 420; Schreiber Jura 1989, 353; Selb, Handbuch, § 9 I, S. 189 ff.; Soerge1,WoifRn. 11, 13 vor 
§ 420; Staud.·Kaduk § 431 Rn. 3; Thiele, WuV, S. 260; Weitnauer, Festschrift Hauß, S. 375; 
WolftNiedenjühT JA 1985,369(375). 

2 Riering 
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Jeder Schuldner ist nicht zur Erbringung der Gesamtleistung verpflichtet, son-
dern nur zur Mitwirkung an derselben.? Dieses Begriffs- und Schuldverständnis 
ist im Bürgerlichen Gesetzbuch nicht kodifiziert worden. Eine Regelung findet 
sich in § 432 allein für das Pendant zur gemeinschaftlichen Schuld auf Gläubi-
gerseite.8 Danach ist der Schuldner ausschließlich verpflichtet, an alle Gläubi-
ger gemeinsam zu leisten, sofern sie keine Gesamtgläubiger sind und ihnen 
eine unteilbare Leistung zusteht. Die Gläubiger sollen nur zusammen die un-
teilbare Leistung erhalten. Ein einzelner Gläubiger ist zum Empfang der Lei-
stung nicht berechtigt.9 

Aus dem Umstand, daß die gemeinschaftliche Schuld in der beschriebenen 
Bedeutung im Gesetz nicht geregelt ist, könne nach h.M. jedoch nicht ge-
schlossen werden, daß es sie nicht gibt bzw. nicht geben darf. Ein numerus 
clausus der Typen von Schuldnermehrheiten existiere nicht, denn die §§ 420 ff. 
seien nicht abschließend.1O Die Begründung und Ausgestaltung sowohl von 
Gläubiger- als auch von Schuldnermehrheiten sei allein vom Willen der betei-
ligten Parteien abhängig. Welche Form einer Schuldnermehrheit vorliege, sei 
ausschließlich eine Frage der Auslegung des Willens der am Schuldverhältnis 
beteiligten Parteien. 11 

Als typische, anschauliche Fälle gemeinschaftlicher Schulden werden etwa 
genannt: die Musikkapelle, die sich als Quartett aufzutreten verpflichtet hat und 
deshalb ihre Pflicht nicht zu dritt erfüllen kann, die Artistengruppe, die nur zu-
sammen das Kunststück vorführen kann, aber auch mehrere Miteigentümer, die 
alle ihrer Pflicht aus § 917 auf Einräumung eines Notweges nachzukommen 
haben.12 Nur gemeinschaftlich erfüllbar ist auch die Pflicht der Mieter, für 
Ruhe und Ordnung zu sorgen,13 die Pflicht zur Auskunftserteilung durch den 
Vorstand einer Aktiengesellschaft,14 die Pflicht zur Rechnungslegung durch 
die Gesellschafter einer KG,15 die Pflicht zur Zustimmung zu einem Mieter-
höhungsverlangen16 etc. Aus rechtlichen Gründen können auch die Mitglieder 

7 So Reinicke/Tiedtke, Gesamtschuld, S. 17. 
8 Hierzu Selb 1Z 1986,483(488); Weitnauer, Festschrift Hauß, S. 373(374). 
9 Vgl. BGH NJW 1984, 1703. 
10 Lotmar, Arbeitsrecht, S. 530; MiinchKomrn-Selb Rn. 1 vor § 420; Reatz, Gutachten aus dem 

Anwaltstande, S. 1111; Der Gesetzgeber beabsichtigte demgegenüber wohl eine umfassende Lö-
sung anzubieten (Selb, Handbuch, § 1 III, S. 5). 

11 Reinicke/Tiedtke, Gesarntschuld, S. 18; Selb, Handbuch, § 9 I, S. 189. 
12 Diese und weitere Beispiele bei ReinickelTiedtke, Gesamtschuld, S. 16 ff.; Selb, Handbuch, 

§ 9, S. 189 ff. 
13 OLG München ZZP 54(1929), 361 f. 
14 BayObLG NJW 1975,740. 
15 BGH NJW 1975,310. 
16 OLG KoblenzNJW 1984,244; KG NJW-RR 1986, 173(174); NJW-RR 1986, 439(440). 
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einer Gesamthandsgemeinschaft nur gemeinschaftlich über das gesamthände-
risch gebundene Vermögen verfügen.17 

Die gemeinschaftliche Schuld, wie sie hier verstanden wird, setzt sich somit 
aus zwei Elementen zusammen: der gemeinschaftlichen Verpflichtung mehre-
rer einerseits und der Unmöglichkeit der Erfolgsherbeiführung durch ein 
einzelnes Gruppenmitglied andererseits. 

Ziel der nachfolgenden Arbeit ist es, materiell-rechtliche und prozessuale 
Probleme der verschiedenen Tatbestände, die gemeinhin als gemeinschaftliche 
Schulden verstanden werden, einer Lösung zuzuführen. In den §§ 1-3 der Ar-
beit soll nachgewiesen werden, daß es zur Bewältigung der in Rechtsprechung 
und Literatur genannten Fälle gemeinschaftlicher Schulden nicht einer eigen-
ständigen Schuldform bedarf, sämtliche Tatbestände vielmehr unter die im 
Bürgerlichen Gesetzbuch kodifizierten Schuldmodelle zu subsumieren sind. 
Die materiellen und prozessualen Probleme, die sich im Zusammenhang mit 
nur gemeinschaftlich erfüllbaren Pflichten ergeben, sind demzufolge auf be-
kannter Grundlage zu lösen. In den §§ 4-12 sollen die entwickelten Grundge-
danken beispielhaft auf die einzelnen Tatbestände übertragen werden. Es folgt 
schließlich eine kurze abschließende Zusammenfassung. 

B. Die Entstehung gemeinschaftlicher Schulden 

I. Gemeinschaftliche Schulden aus tatsächlichen Gründen 

Die Notwendigkeit zum Zusammenwirken mehrerer Schuldner bei der Er-
füllung einer Verbindlichkeit kann sich ergeben, wenn aus tatsächlichen Grün-
den die Leistung durch eine Person nicht möglich ist. Vor allem bei personen-
bezogenen Leistungen sind derartige Fälle denkbar. So kann etwa der Musiker 
das Trio nicht ersetzen, der Artist nicht ohne seinen Partner das Kunststück 
vorführen, der Akkordarbeiter nicht in der der Gruppe zur Verfügung stehen-
den Zeit die gesamte Arbeit verrichten. Wird hingegen eine Sache geschuldet, 
dann sind sachliche Gründe, die die Leistung durch einen Schuldner unmöglich 
machen, kaum vorstellbar. Die physische Möglichkeit, eine Sache zu liefern, 
besitzt grds. jede Person. Fehlt diese Fähigkeit, dann kann der Schuldner sich 
notfalls etwaiger Erfüllungsgehilfen bedienen. Die Schuldner haften, sofern sie 
auf Erfüllungsgehilfen zurückgreifen können, als Gesamtschuldner (§§ 427, 
431).1 8 

17 Zum Verhältnis Gesamthandschuld-gemeinschaftliche Schuld s. § 1, C IV 3. 
18 Selb, Handbuch, § 9 I, S. 189. 
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